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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach 
Herrn Verbandsbürgermeister Marc Ullrich 
Rheingrafenstr. 11 
55583 Bad Kreuznach – Stadtteil Bad Münster a. St. Ebernburg 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Verbandsbürgermeister Ullrich, 
 
Wir bitten den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 
Verbandsgemeinderats zu nehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Für die SPD-Fraktion 

 
Michael Simon / Fraktionsvorsitzender 
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Antrag gemäß § 34 Abs. 5 GemO auf Einrichtung und Verleihung eines Umweltpreises auf der 

Ebene der Verbandsgemeinde  

 

Der Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach möge folgenden Antrag beschließen: 

Bad Kreuznach 

 

Die SPD-Fraktion stellt den Antrag auf Einrichtung und Verleihung eines Umweltpreises auf der Ebene der 

Verbandsgemeinde Bad Kreuznach.  

Folgende Modalitäten, Kriterien und Richtlinien für die Preisverleihung sollen gelten: 

 

Ziel und Zweck eines Umweltpreises 

Der Preis soll die Auseinandersetzung mit Umweltproblemen in der Öffentlichkeit fördern und Anreiz für eine 

wirkungsvolle Bewältigung dieser Probleme sein. Das Umweltbewusstsein der Einwohner der 

Verbandsgemeinde soll gestärkt werden. Mit der Auslobung des Preises sollen die Einwohner motiviert 

werden, sich für die Belange des Umweltschutzes einzusetzen und aktiv bei der Beseitigung von 

umweltbeeinträchtigenden Zuständen mitzuwirken. Die Verbreitung des Umweltschutzgedankens auf Ebene 

der Verbandsgemeinde soll gefördert werden. 

Mit dem Umweltpreis sollen besondere Leistungen im Bereich des Umweltschutzes gewürdigt werden. 

Auszeichnungswürdig sind solche Leistungen, die sich mit Umwelt- und Naturschutz oder ähnlichem befassen. 

Herausragende Leistungen für den Schutz der Umwelt, der Biologischen Vielfalt und der natürlichen 

Ressourcen sowie für den Naturschutz sind gefragt. Beispielhafte natur- und umwelterhaltende sowie 

fördernde Leistungen in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach (z. B. Wasserreinhaltung, Gewässerschutz, 

Klimaschutz, den Biotop- und Artenschutz, Grünpflegemaßnahmen und ähnliches). 

 

Dotierung 

Der Preis besteht aus einer Urkunde und einer Geldzuwendung in Höhe von bis zu 1.000 Euro, die 

zweckbestimmt für den Umwelt- und Landschaftsschutz verwendet werden müssen. Die Aufteilung des Preises 

auf mehrere Preisträger ist nicht zwingend, aber grundsätzlich möglich.  

 

Vergabeturnus 

Der Umweltpreis der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach wird in einem zweijährigen Turnus verliehen. Die 

erstmalige Verleihung erfolgt im Jahr 2023. 

 

Termine 

Die Auslobung im Jahr der Verleihung erfolgt im Monat August, Einsendeschluss ist Ende Oktober. Die 

Preisverleihung erfolgt dann Mitte Dezember. 

 



Teilnahmeberechtigte 

Der Umweltpreis kann an Einzelpersonen (auch Kinder und Jugendliche), Personen- und Bürgergruppen, 

Schulen, Kindertagesstätten, Unternehmen, Organisationen, Verbände und Vereine 

verliehen werden.  

Kommunen oder deren politische Vertreter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Firmen-, Vereins- oder Wohnsitz muss in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach liegen.  

Die Umweltaktivitäten müssen nachweislich in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach erbracht worden sein. Es 

werden nur Maßnahmen berücksichtigt, die bereits verwirklicht wurden. 

Eine Prämierung von Privatpersonen erfolgt nur, wenn sie auch für die Allgemeinheit von Nutzen sind. Sie 

dürfen nicht bereits mit gleichartigen Ehrungen ausgezeichnet worden sein. 

Es soll eine Jury gebildet werden, die die Auswahl der Preisträger:innen vornimmt. Sie wählt unter den 

Bewerbern den / die Preisträger aus. Der Verbandsgemeinderat beschließt die Vergabe. 

 

Preisverleihung 

Der / die Bewerber wird / werden über den Erfolg seiner / ihrer Teilnahme schriftlich benachrichtigt. Die 

öffentliche Bekanntgabe erfolgt im Rahmen der Preisverleihung durch den Bauausschuss (Ausschuss für 

Planungen, Bauen, Umwelt und Verkehr). 

 

 

Antragsbegründung: erfolgt mündlich 


